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PartizipationimJugendmedienschutz 1PartizipationimJugendmedienschutz

Elena Frense/Claudia Mikat/Lena Wandner
Partizipation im Jugendmedienschutz 

Zwischen Anspruch und Umsetzung

Partizipationsrechte von Kindern und Jugendlichen und 
gesetzlicher Jugendmedienschutz

„Ichfändeesauchgut,wennKindermalmitbestimmenkönnten.Esgibthalt

soFilmeab16,dieehfastjederinunseremAltergesehenhatundwoman

auch´neandereAltersfreigabemachenkönnte.Ichfändeesdaherechtgut,

wennKindermitbestimmenkönnten.“(weiblich,13Jahre)1

InderzunehmenddigitalisiertenWeltsindKinderundJugendlichenicht
mehrnurRezipierendemedialerInhalte,sondernnehmenselbstaktivam
medialenGeschehenteil.SozialeNetzwerkeermöglichendiePartizipation
am gesellschaftlichen Diskurs. Heranwachsende bekommen so eine (öf-
fentliche) Stimme und können sich in aktuelle Diskussionen einbringen,
wieesbeispielsweiseimUmweltschutzimRahmenderFridaysforFuture-
Bewegungbereitspassiert.AuchimJugendmedienschutz,beidemesda-
rumgeht,zwischenTeilhabeanmedialerKommunikationundSchutzvor
potenziellen Risiken abzuwägen, wäre es angezeigt, die Perspektive von
Heranwachsendeneinzubeziehen.

DasRechtvonKindern,inallensiebetreffendenAngelegenheitenge-
hörtzuwerden,istinArtikel12derUN-Kinderrechtskonventionverankert.
Auch lautder imMärz2021vomKinderrechte-AusschussderVereinten
Nationen veröffentlichten „Allgemeinen Bemerkung zu Kinderrechten in
Bezug auf das digitale Umfeld“ (engl.: „General Comment on children‘s
rightsinrelationtothedigitalenvironment“,UnitedNations2021)sinddie
PartizipationsrechtevonKindernzentral–nichtnuralsZielderUmsetzung
vonSchutz-undBefähigungsrechten,sondernauchalsVoraussetzungfür
dieEntwicklungeffektiver Schutzmaßnahmen.DerAnsatz „Schutzdurch
Partizipation“ gehtdavonaus,dassfürdieEntwicklungeffektiverSchutz-
strategiendiePartizipationderBetroffenenzentralist–damitdiesenicht
nurandentatsächlichenBedarfenansetzen,sondernauchderenAkzep-
tanzfinden(vgl.Boyden2003:17f.;Feinstein/O’Kane2009:5;Lansdown
2005:39ff.;Liebel2009a,2009b).Liebel(2009a)plädiertfürdieBeteili-
gungvonKindern,nichtnur,damitsieselbstentscheiden,wovorsie(nicht)
geschütztwerdenmöchten, sondernauch,damit getroffeneSchutzmaß-
nahmenakzeptiertwerdenundihreWirkungentfaltenkönnen.
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„UmdieeinseitigeInstrumentalisierungdesSchutzesdurchErwachsenezu

verhindern,istesunabdingbar,dassdieKinder[…]darübermitentscheiden

können,inwelcherWeisesiegeschütztwerdensollenoderobsieineinem

spezifischen Fall überhaupt Schutz benötigen. Eine solche Mitsprache ist

auchdeshalbgeboten,weilderSchutzumsoeffektiverist,jemehreraufdie

ZustimmungderzuschützendenKinder stößtundvon ihnenmitgetragen

[sic!]wird.DieKinderkönnenselbstaktivzuihremSchutzbeitragen,indem

siesichz.B.informierenundsensibilisieren(lassen),bestimmteVorsichtsre-

gelnoderTechnikenerlernen[…].“(ebd.:33)

VordiesemHintergrundistdieBefähigungvonHeranwachsenden–hierim
KontextdesJugendmedienschutzes–zentral.Inder„AllgemeinenBemer-
kung“wirddaherdieWichtigkeitbetont,KinderundJugendlicheaktivin
Forschungsprozesseeinzubeziehen:

„Suchdataandresearch,includingresearchconductedwithandbychildren,

should informregulation,policyandpracticeandshouldbe in thepublic

domain.”(UnitedNations2021:5)

Auch bei der Erarbeitung der „Allgemeinen Bemerkung“ selbst wurden
Kinder imRahmeneinesKonsultationsprozessesmit709Kindernaus28
Ländern einbezogen. Der Kinder- und Jugendmedienschutz in Deutsch-
land ist eine staatliche Aufgabe mit Verfassungsrang (Artikel 5 Abs. 2).
AufgrundseinesWächteramtesgemäßArtikel6Abs.2Satz2GGistder
Staatverpflichtet,dieElternbeiderPflegeundErziehungihrerKinderzu
unterstützen.DazuzählenauchdieMedienerziehungundderSchutzvor
möglichenGefährdungen,diemitderMediennutzungeinhergehenkön-
nen.FürHeranwachsendehatüberdiesdasKonzeptderMenschenwürde
unddasRechtaufdie freieEntfaltungderPersönlichkeiteinebesondere
Bedeutung.IhremAlterundEntwicklungsstandentsprechendbedürfensie
des SchutzesundderFörderung,um sich zueigenverantwortlichenund
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln zu können. In diesem
verfassungsrechtlichenRahmenhatdieJugend-undFamilienministerkon-
ferenzderLänder imMai2018einenPerspektiv-undParadigmenwech-
selimJugendmedienschutzgefordert,derdasRechtedreieckausFörder-,
Schutz-undTeilhaberechtenderUN-Kinderrechtskonventionaufnimmt:

„DieMinisterinnenundMinister,SenatorinnenundSenatorenfürFamilien,

KinderundJugendderLänderunddesBundestretenfüreinegemeinsame

StrategiefürdiezeitgemäßeundeffektiveWeiterentwicklungdesJugendme-
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dienschutzesein,die‚Förderung,SchutzundTeilhabe‘gleichrangigveran-

kertunddienötigenRahmenbedingungenschafft.Siesehenihregemeinsa-

mejugendpolitischeVerantwortungdarin,denJugendmedienschutzentlang

derrasantfortschreitendenDigitalisierungundMediatisierungkontinuierlich

weiterzuentwickeln,umdasRechtallerjungenMenschenaufunbeschwerte

Teilhabe–auchimdigitalenRaum–zugewährleisten.“(JFMK2018:26)

Dieser Forderung der JFMK will das novellierte Jugendschutzgesetz (Ju-
SchG), das am05.März2021 vomDeutschenBundestag verabschiedet
wurde, nachkommen. Es sieht die Erweiterung der Bundesprüfstelle für
jugendgefährdende Medien (BPjM) zur Bundeszentrale für Kinder- und
Jugendmedienschutz(BzKJ)vor,deru.a.dieAufgabezukommt,denKin-
der- und Jugendmedienschutz „durch geeignete Maßnahmen“ weiterzu-
entwickeln,beispielsweisedurchdieKoordinierungvonStrategienzumJu-
gendmedienschutz,durchdieFörderungvonOrientierungshilfenoderden
regelmäßigenInformationsaustauschmitanderenJugendmedienschutz-In-
stitutionenhinsichtlichderjeweiligenSpruchpraxis(§17,17aJuSchG).Im
neuzugründendenBeiratderBundeszentrale,dembiszuzwölfPersonen
angehörensollen,„diesichinbesondererWeisefürdieVerwirklichungder
RechteunddenSchutzvonKindernund Jugendlicheneinsetzen“ (§17b
JuSchG),stehenInteressenvertretungenvonKindernundJugendlichendrei
Plätzezu,vondenenzweimitPersonenbesetztseinmüssen,diezumZeit-
punktihrerBerufunghöchstens17Jahrealtsind.

DieSichtweisevonKindernundJugendlichenistauchbeiderErarbeitung
einerLeitlinienach§24bAbs.2JuSchGdurcheineEinrichtungderfreiwilligen
Selbstkontrollezuberücksichtigen.Dabeigehtesumsystemisch-strukturelle
VorsorgemaßnahmenvonPlattformenmitUserGeneratedContent(UGC)und
mehralseinerMillionNutzer*innen,zumBeispielaltersgerechteVoreinstellun-
gen,anbieterunabhängigeBeratungsangeboteoderMelde-undBeschwerde-
systeme.Unklaristhierallerdings,inwieweitdieExpertisevonHeranwachsen-
denbeiderErarbeitungvonMaßnahmen–z.B.dieDarstellungwesentlicher
BestimmungenderAGBsinkindgerechterWeise–gefordertoderangebracht
istbzw.inwieweitihrePerspektiveauchdurcherwachseneExpert*innen–in
diesemFallfürkindgerechteSprache–eingebrachtwerdenkann.

Das novellierte Jugendschutzgesetz wird zu Recht für seine Zielstel-
lunggelobt,denJugendmedienschutzandenVorgabenderKinderrechts-
konventionauszurichten.ZwarliegtderFokusnichtmehralleinaufdem
Schutzgedanken,dennoch istmanvoneinemgleichberechtigtenNeben-
einanderderTriasSchutz,TeilhabeundFörderungimJugendmedienschutz
nochweitentfernt.WelcheAnsätzegibtes,umdieMitbestimmungvon
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KindernundJugendlichenweiterzufördern?WiekönnenKindermitent-
scheiden,obundinwelcherWeisesiegeschütztwerdenwollenundsollen?

Partizipative Ansätze in der medienpädagogischen Praxis

IndermedienpädagogischenPraxisgibtesverschiedeneProjekte,diediePar-
tizipationvonKindernundJugendlichenanJugendmedienschutzthemenin
denVordergrundstellen.HierzugehörtbeispielsweisedasProjektSpinxx2,in
demJugendlicheFilm-,Literatur-undSpielekritikenschreibenkönnen.Ge-
schultundgefördertwerdenhierbeidieMedienkritikundReflexionsfähigkeit.

Beispielhaft sind auch Forschungs- und Studienprojekte, die die Pers-
pektive vonHeranwachsendenaufmedialeRisikenund ihre eigeneMedi-
ennutzunguntersuchenwieetwadasmedienpädagogischeForschungs-und
PraxisprojektACT On!des JFF– Institut fürMedienpädagogik.3Bereits seit
mehrerenJahrenuntersuchtdasProjektdasOnline-HandelnvonHeranwach-
sendenimAltervon10bis14Jahren.HierbeiwerdendieHeranwachsenden
zuihrerWahrnehmungundEinschätzungvonPlattformenwieTikTokoder
YouTubebefragt.DieErgebnissewerdeninsogenanntenShort Reportsdoku-
mentiert.DiejüngstenShortReportszeigen,dassdiebefragtenJugendlichen
durchaus fürOnline-RisikenwiebeispielsweiseFake-Profile, Identitätsdieb-
stahl, aber auch fürRisiken zumSchutz der Privatsphäre sensibilisiert sind
(vgl.Stecheretal.2020;Stecheretal.2021).Gleichzeitigbefindensichdie
JugendlichenhäufigineinerArtDilemmazwischendemWunschnachkre-
ativer Selbsterprobungund sozialem, virtuellemKontakt aufder einen so-
wiedemBedürfnisnachSchutzvorOnline-HateaufderanderenSeite(vgl.
Stecher et al. 2020: 4). Damit Jugendliche souverän und selbstbestimmt
Online-Plattformennutzenundaufdieseninteragierenkönnen,sindrestrik-
tiveMaßnahmenderPlattformbetreibendenunabdingbar.Gleichzeitig,soar-
gumentierendieAutor*innendesAct On!-ShortReports,solltenJugendliche
IdeenundVorschlägeindieAusarbeitungbestimmterSicherheitsvorkehrun-
genmiteinbringenkönnen(vgl.Stecheretal.2020).Schließlichbewegensie
sichtagtäglichindenentsprechendenOnline-Umgebungenundwissenaus
dereigenenErfahrungheraus,welcheProblememitTikTok,YouTubeundCo.
einhergehenundwelcheBedürfnisseundAnsprücheihreAltersgruppeandie
Plattformhat.EinsolchpartizipativerAnsatzhatzudemeinebesondereme-
dienpädagogischeRelevanz.IndemsichKinderundJugendlicheaktivmitden
ChancenundRisikenverschiedenerOnline-Plattformenauseinandersetzen,
werdensieimAufbauihrerMedienkompetenzunterstützt.DieErarbeitung
von (plattformspezifischen) Handlungsoptionen kann ihnen dabei helfen,
einereflektierteund(selbst-)kritischeMediennutzungzuentwickeln.
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AnknüpfendandieErgebnissederverschiedenenShortReports,ver-
suchtdasJFF,mit Jugendlichenweiterführend insGesprächüberTikTok,
YouTubeundCo.zukommen.HierfürwurdeimJahr2020derJugendpod-
castWas geht…?4insLebengerufen.IndemjungenPodcast-Projektspre-
chen Redakteur*innen verschiedener Jugendredaktionen in Deutschland
überaktuelleMedientrendsundPlattformen.Gesprächspartner*innensind
Pädagog*innen, Eltern, aber auch junge Nutzer*innen, aus deren Alltag
SocialMedia-Plattformennichtmehrwegzudenkensind.

ZuletztistindermedienpädagogischenPraxisauchdasFormatderPeer-
EducationeinwesentlicherPartizipationsansatz,da–soangenommen–Er-
wachsenediemedialeLebensweltderKinderundJugendlichennureinge-
schränktnachempfindenkönnen.DiePeer-Educationsiehtvor,dassKinder
und Jugendlichemitundvoneinander lernenundselbstalsExpert*innen
ihrer eigenen (digitalen) Lebenswelt agieren. Im Bereich der Medienbil-
dungwurdehierfürbeispielsweise im Jahr2011dasProjektderMedien
scouts NRW5 insLebengerufen.HierbeiübernehmenzuMedienscoutsoder
-mentor*innenausgebildeteJugendlichedieInformationundBildungihrer
Mitschüler*innenundFreund*inneninmedienbezogenenThemengebieten.

Partizipativer Jugendmedienschutz

Beispiele partizipativer Medienprojekte
Das Video-Projekt Medienbarometer gibt Jugendlichen zwischen 12 und
18JahrendieMöglichkeit,überihrenUmgangmit(digitalen)Medienzu
sprechen.DabeigehtesumihremedialenErfahrungen,Präferenzen,aber
auchumihreEinstellungundKritikzubestimmtenTrendsund Inhalten.
DasProjektwurdeerstmalsimJahr2019alsKooperationderFreiwilligen
Selbstkontrolle Fernsehen e.V. (FSF) und dem Medienprojekt Wuppertal
durchgeführtundwirdlaufendfortgeführt.

Im Projekt werden die Jugendlichen auch zu ihrer Wahrnehmung
und Einstellung gegenüber Maßnahmen des deutschen Jugendmedien-
schutzesbefragt.DabeizeigendiebisherigenErgebnisse,dassdiejungen
Nutzer*innen durchaus Interesse haben, um an der Ausgestaltung des
Jugendmedienschutzesmitzuwirken.

„Ichfändeesauchgut,wennKindermalmitbestimmenkönnten.Esgibthalt

soFilmeab16,dieehfastjederinunseremAltergesehenhatundwoman

auch´neandereAltersfreigabemachenkönnte.Ichfändeesdaherechtgut,

wennKindermitbestimmenkönnten.“(weiblich,13Jahre)
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Darüber hinaus sprechen sich die Jugendlichen aufgrund ihrer eigenen
MedienerfahrungundihresWissensüberdiemedialenGewohnheitenih-
rerGenerationeinegewisseExpertisezu,diefürdieEntscheidungvonJu-
gendschutzbestimmungenRelevanzbesitzt.

„Natürlichwürdeesetwasbringen,wennmandanocheinenJugendlichen

reinsetzt,dernatürlicheineganzandereSichtweisehat,alsauchjetztqualifi-

zierteLeute,diedasstudierthabenoderso.DiehabennichtdasgleicheVer-

ständniswiederJugendlichefürdieseeineSituation.“(männlich,17Jahre)

GleichzeitigplädierendiebefragtenJugendlichendafür,erstabeinembe-
stimmtenpersönlichenReifegradbzw.einemgewissenMindestalteraktiv
anJugendschutzentscheidungenzupartizipieren.

„Eskommtimmerdaraufan,werdannandenEntscheidungenbeteiligtsein

würde.EsgibtJugendliche,dieguterzogensindundwelche,diesichnicht

anständigbenehmen.“(weiblich,14Jahre)

„Ichwürdenichtsagen,dassichdamit14schonmitwirkenkann,weil,ich

veränderemichauchnoch.Ichwürdeehersagenab17,18wäredasschon

vorteilhaft.“(männlich,13Jahre)

DieAussagenimRahmendesProjektsMedienbarometermachendeutlich,
dass Jugendliche gerne im Bereich des Jugendmedienschutzes partizipie-
renwürdenunddieTeilhabeauchvonsichausanbestimmteBedingun-
genknüpfen,wiebeispielsweiseaneinbestimmtesMindestalter.Imneuzu
gründendenBeiratderBundeszentralefürKinder-undJugendmedienschutz
wirddiesemWunschdadurchRechnunggetragen,dasszweiHeranwach-
sendeimKreisderExpert*innenmitarbeitensollen.AusSichtderJugendli-
chenwäreessicherwünschenswert,imBereichdesJugendmedienschutzes
weitereMöglichkeitenfürMitspracheundPartizipationzuschaffen.

Erkenntnisse aus einer partizipativen Studie
DiePartizipationsrechtevonKindernundJugendlichenimKontextdesJu-
gendmedienschutzes umzusetzen, war das Ziel der Studie „Partizipativer
Jugendmedienschutz“,beiderineinemmehrstufigenpartizipativenProzess
mitjungenNutzer*innenHandlungsempfehlungenfüreineneffektivenund
zeitgemäßenKinder-undJugendmedienschutzausderenPerspektiveent-
wickeltwurden(vgl.Frense2020).
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DerempirischeTeildesqualitativen,nichtrepräsentativenForschungs-
designs umfasste zunächst mehrstündige Workshops mit einer sechsten
undzehntenSchulklassezumZweckderBefähigung.Anzumerkenist,dass
dasSamplederStudiehinsichtlichdessozioökonomischenHintergrundes
derbefragtenKinderrelativhomogenist.DieStudienteilnehmendensind
Kinder einesGymnasiumseinerwestdeutschenKleinstadt, derenEltern-
häuser nach Aussage der Lehrkraft größtenteils dem sozialen Milieu der
bürgerlichenMittezuzuordnensind.LediglichzweiderKinderhabeneinen
Migrationshintergrund,KindermitBehinderungwarennichtTeildesSamp-
les.Diesdürftesichu.a.inihrerMediensozialisationund-erziehungsowie
in ihremUmgangmitRisikenausgedrückthaben (vgl.Woldetal.2009:
141f.)undistbeiderInterpretationderErgebnissezuberücksichtigen.

ProKlassewurdederWorkshopübereineDauervondreiSchulstunden
mittels eines zudiesemZweck entwickeltenKonzepts durchgeführt, das
methodisch-didaktischandieAltersstufenangepasstwurde.Zunächstwur-
dendieKinderu.a.mittelsMaterialienderPlattformMedien in die Schu
le(MedienindieSchuleo.J.)fürdasThemaKinder-undJugendmedien-
schutzunddessenBedeutung in ihremAlltagsensibilisiert.Anschließend
habendieKinderfürsierelevanteRisikodimensionensowohlineinerfreien
AssoziationalsauchinBezugaufspezifischePlattformenzusammengetra-
gen. Zuletzt wurden in sechs Kleingruppen mittels anschaulicher Aufga-
benHandlungsempfehlungenfürdenregulatorischen,erzieherischenund
technischenJugendmedienschutzerarbeitet,wobeidiesekonkretaufdie
Dimensionena)Jugendschutzsoftware,b)Politik,c)Plattformen(z.B.You-
Tube,TikTok,Instagram),d)Chats/Messenger,e)Elternundf)Schuleund
Bildungssystemheruntergebrochenwurden.

ImAnschlussandenWorkshopwurdenvier leitfadengestützteGrup-
pendiskussionen (Fokusgruppen)mit insgesamt18Kindern imAltervon
11/12Jahrensowie15/16Jahrendurchgeführt, indenendieWorkshop-
Ergebnissevertiefendundweiterführendreflektiertwurden.

Ergebnisse und Erkenntnisse
InderStudiehatsichgezeigt,dassdiebefragtenKinderinderLagesind,
eigeneGrenzenwahrzunehmenundzubenennen,wennesbeispielswei-
seumdieRezeptiongewaltvolleroderverängstigenderInhaltegeht.Mit-
nichtenwürdensiesämtlicheInhalterezipieren,hättensiedazuuneinge-
schränktenZugang.VielmehrzeigtesicheinstarkesBedürfnisnachSchutz
vorRisiken.AlsproblematischhatsichindiesemKontextteilweisedasso-
zialeUmfeld,wieFamilienmitgliederoderPeers,erwiesen.
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„[I]chhabeaucheinenälterenBruderundderschautsichauchgernemal

FilmeanmitGemetzel[…]mitmeinemVater[…],wodannirgendwelche

gehäutetenMenschen[…]hängenunddasfindeichhaltechtmegaekelhaft

undichsagedenendasauch.[…]Dannisteshaltimmeranmirwegzugehen,

aberdannhabe iches ja trotzdemgesehen. […] Ich sagedenendasauch

öftermalso[…]‚Ichmöchtedasjetztnicht.Ichfindeesgruselig[…].‘Aber

diesinddasorelativhemmungslosundsagenmirauchnichtBescheid,wenn

dairgendwasEkeligeskommt,wenndiedenFilmschonkennenoderso.Da

mussichdannschonehersoselbstmitklarkommen.“(weiblich,16Jahre)

„[W]ennmanzumBeispielmitdenFreundenreingezogenwird[…],dasssie

sichnichttrauenzusagen,dassmandasnichtguckenwilloderso.“(weib-

lich,16Jahre)

DasKonzeptderAlterskennzeichenwirdvondenbefragtenKinderngrund-
sätzlichpositivbewertet,dadiesesowohlfürElternalsauchfürKindereine
guteOrientierungshilfedarstellen.

„Ichfindeesgut,weildasdenElternsoeineGrenzegibt.[…][A]lsodiese-

hendieseZahl,aberkönnengleichzeitigauch[…]einschätzen,wiedasKind

dasfindenkönnte.[…]Ichglaubeeher,dassesindividuellist,abwelchem

AltermandieseFilmeguckendarf.AbervielleichtdieEltern,dieesnichtso

guteinschätzenkönnen,könnensichdaransoeinbisschenorientieren[…].“

(weiblich,16Jahre)

KritisiertwirdallerdingsdasausderMedienkonvergenzresultierendebe-
kannteProblem,nämlichdassdieAlterskennzeichenvonFilmenteilweise
nurbegrenztWirkungentfalten,dasie–insbesondereimdigitalenRaum
–leichtumgangenwerdenkönnen.Zudemerscheinensieausindividueller
Perspektivenichtimmerangemessen,weilsiedieindividuelleEntwicklung
undReifevonKindernnichtausreichendberücksichtigen(können).

„FSKundUSKkönnenmanchmalauchübertreibenoderuntertreiben.Aber

generellfindeichAltersfreigabensehrgut.“(weiblich,11Jahre)

DaesnebendemAlteranderewichtigeEinflussfaktorenaufdenEntwick-
lungsstandunddieReifevonKinderngibt,sind imKinder-undJugend-
medienschutzAnsätzeerforderlich,diediesichentwickelndenFähigkeiten
(engl.:evolvingcapacities)vonKindernverstärktberücksichtigen.DesWei-
terenforderndiebefragtenKinderundJugendlicheneineAusdifferenzie-
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rungderAlterskennzeichen.Sieplädierendafür,zwischen6und12Jah-
reneineweitereAbstufungeinzuführen,etwabei8,9oder10Jahren.Als
Grundwirdangeführt,dassInhalteab6Jahrenfür6-Jährigeteilweisenoch
schwerverständlichseienundsievonetwasälterenKinderals„langweilig“
empfundenwerden,wohingegen Inhalteab12 Jahrenallerdingsoftmals
„zuspannendoderzublutig“seien.

„DiemeistenSpielefürunserAlter,diesindsohaltnichtspannendgenug.

[...]UndfürdieÄlteren,diesinddannhaltmanchmalzuspannendoderzu

blutig.“(weiblich,11Jahre)

ZudemwirdinbeidenAltersgruppenmitBlickaufdiepubertäreEntwicklung
füreineweitereAltersstufezwischen12und16bzw.18Jahrenplädiert.

DarüberhinauswurdemitdenKindernineinemfreienAssoziationspro-
zessohneexpliziteBezugnahmeaufdieWirkungsrisikenmedialerInhalte
undInteraktionenreflektiert,welcheKriteriensieausihrerPerspektivefür
dieverschiedenenAltersfreigabenfürgeeignethalten(sieheTabelle1).Die
ListestelltlediglicheinenerstenAnfangspunktdar,hatkeinenAnspruchauf
VollständigkeitundbedarfweiterführenderpartizipativerErarbeitungspro-
zessemitKindern.

ab6Jahren ab8/9Jahren ab12Jahren ab16bzw.18

Jahren
Einfacheund

logischeZusam-

menhänge

-Spannung

-ThemenwieTod

-Visualisierung

vonBlut

-Beleidigendeund

vulgäreSprache

(z.B.Schimpfwör-

ter)

-Fachbegriffe(z.B.

Alzheimer)und

abstrakteKonzepte

-Gewalt

-WaffenundBlut

-Humor,dervon

Kindernunter12

Jahrennicht

verstandenwird

-Aggressivität

-Blut

-Waffen

Tabelle 1: Kriterien für Abstufungen der Alterskennzeichen aus Perspektive der befragten 
Kinder (eigene Darstellung)
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AlsallgemeinproblematischeInhalteohnedirektenBezugzueinerder
AltersstufenwurdendieVermittlungunrealistischerSchönheitsideale,ex-
tremeGewaltwieVergewaltigungen,grundloseundrealitätsnaheGewalt
sowieDarstellungendesNationalsozialismusundHolocaustohneentspre-
chendekritischeEinordnunggenannt.AuchGewalt,dieKinderdurcheinen
humorvollenKontextzurNachahmunganregenkönnte,wurdeangeführt.

ZwarhandeltessichdabeinichtausschließlichumKriterienzurBewer-
tung von potenziell entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten, allerdings
zeigendiegenanntenPunkte,dasssichgemeinsammitKindernLeitlinien
fürAlterskennzeichenentwickelnlassenunddiesemitunterandersausfal-
lenalsdiebislangvonErwachsenenerarbeiteten.

Wunsch nach Peer-to-Peer-Ansätzen
ZudemzeigtesichbeidenbefragtenSchüler*innenbeiderAltersstufen,dass
Erwachsenen,insbesondereEltern,UnverständnisundUnkenntnisderMe-
diennutzungvonHeranwachsendenzugeschriebenwird(imEnglischenbe-
schriebenals„digitalgenerationgap“,Papert1996,Clark2009bzw.„reserve
generationgap“,Livingstone2009:33ff.),mitderKonsequenz,dasssiees
vorziehen,RatundUnterstützungbeiGeschwisternoderPeerszusuchen.

„[I]ch glaube,weil ich ältereGeschwister hab, die habenmir gezeigtwie

ichdamitumgehensollundnichtmeineEltern,weilesdieeigentlichnicht

interessierthat,welcheAppsichaufdemHandyhab,weildiesichauchnicht

sogutmitTechnikauskennenunddannwaresebenso:‚Ihrmachtehnichts

Schlimmes,alsoallesgut.‘“(männlich,16Jahre)

„DieElternwissenhaltauchnichtwirklichvielüberInstagramundTikTok

oderso.Unddannkannmanhaltirgendwienichtsostarkmitdenendarüber

reden.“(weiblich,11Jahre)

Daraus ergibt sich für sie auch der Wunsch nach Bildungsangeboten in
FormvonPeer-Education,dennPeerswirdinBezugaufdiedigitaleLebens-
welteinegrößereGlaubwürdigkeitalsErwachsenenzugeschrieben.

„[W]eilichfindeesimmer,wennErwachsene[…]überunsreden,diewissenja

nicht,wiewirticken,diewissenjanicht,wiewirsind[…].UndichglaubKinder,

wenndie jetzt so’n Jugendlichen sehenoder jungenErwachsenen sehen,dann

glaubensieeshalteher,weilderhatesjaselbererlebtundwarwirklichmittendrin.

Undnichthaltso’nvierzigjährigerMann,derdannstudierthat[…],diehabenda

haltgarnichtsmitzutun.Diehabenesgarnichtmiterlebt.“(männlich,16Jahre)
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Wunsch nach Partizipation
DieanderStudiebeteiligtenKinderhabenesgeschätzt,aktivanderAus-
arbeitungvonHandlungsempfehlungenfürdenJugendmedienschutzmit-
zuwirken:

„Alsoichfindeesgut,dasswirdazuangeregtwerden,daszukritisierenoder

auchVerbesserungsvorschlägezumachenunddarübernachzudenkenund

dasnichteinfachsohinzunehmen,wieesist,sondernvielleichtdaszuhin-

terfragen.“(weiblich,16Jahre)

BeiderTeilnahmeaneinerempirischenStudiesollteeslautderBefragten
allerdingsnichtbleiben.Vielmehrwünschensiesich,auchanpolitischen
ProzessenundEntscheidungenmitwirkenzukönnen.

„[…]mehrKommunikationmitdenJugendlichen,also,dasswirmehrmit-

bestimmensolltenundvielleicht,dassdieganzenLeuteinderPolitikauch

einfach jüngerwerdenunddass jetzt nicht zumBeispiel 50-jährige Leute

entscheiden,wasfürunsambestenistoderso.“(männlich,16Jahre)

Dadurchmöchtensieverhindern,dasspolitischeEntscheidungenmitgro-
ßenAuswirkungenaufihre(mediale)Lebensweltgetroffenwerden,ohne
dasssiedabeikonsultiertwurden,wieesbeispielsweisebeiderEntschei-
dungüberArtikel13derEU-Urheberrechtsreformwahrgenommenwurde.

„[…]aufkeinenFalldieseMaßnahmenmitArtikel13undso.DiePolitiker

sindjaauchalleschonälterundvielleichtkönnendiedasnichtsowirklich

einschätzen,wiedieJugenddasaufnimmt.DassmanauchmehrdieMei-

nung von Jugendlichen […] dazu holt, und nicht von Älteren, die sofort

sagen‚Ja,dasInternetistschlimmundso`.“(weiblich,16Jahre)

Fazit

DieBeispielezeigen:KinderundJugendlichesind inderLage,nichtnur
Medieninhalte,sondernauchMaßnahmendesJugendmedienschutzeskri-
tischzureflektierenundeigeneImpulsezusetzen.WennKinderundJu-
gendlichemehreinbezogenwerden,istdieWahrscheinlichkeithöher,dass
dieMaßnahmenvon ihnenakzeptiertundangewandtwerden.Daher ist
es zentral,Kinder zubefähigenund inProzesseundEntscheidungen im
RahmendesKinder-undJugendmedienschutzeseinzubeziehen.Derinder
JuSchG-NovellierungvorgeseheneBeiratstellteinwichtigesundrichtungs-
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weisendesInstrumentdar,dassdasPotenzialhat,diePartizipationsrechte
von Kindern im Jugendmedienschutz umzusetzen, denn Kinder werden
künftig auchdaranbeteiligt sein,dasErreichender in§10a festgelegten
Schutzzielezuevaluieren(§29bJuSchG).DieseRegelungisteinerster,viel-
versprechenderSchrittzueinemzeitgemäßenundpartizipativenJugend-
medienschutz.

WeitereSchrittemüssen folgen.Heranwachsendewachsenheutzuta-
geselbstverständlichmitdigitalenMedienaufundsiemöchtenprinzipiell
anEntscheidungen,diesieundihreLebensweltbetreffen,teilhaben.Für
den Jugendmedienschutz empfehlen sich somit vor allem auch mediale
Aushandlungsprozesse aufAugenhöheundAnsätzeder aktivenMedien-
arbeit,beiderKinderundJugendlichealsExpert*innenihrereigenendigi-
talenLebenswelternstgenommenwerden.WesentlicheHerausforderung
wirdsein,unterschiedlicheMilieusindiebenanntenPartizipationsansätze
einzubindenundauchhöhereStufenvonPartizipationzuerreichen(vgl.
Hart1992;Gernert1993).Dafürmüssen insbesonderePeer-to-PeerAn-
sätzeentwickeltundgefördertwerden.Heranwachsendebesitzenaberim
HinblickaufihreeigeneMediennutzungaucheinausgeprägtesSchutzbe-
dürfnis.EinwesentlichesLeitkriteriumfürPartizipationsansätzeimJugend-
medienschutzistsomitimmeraucheineausgewogeneundentwicklungs-
entsprechendeBalancezwischenTeilhabeundSchutz.

Anmerkung

1 DieZitatevonKindernundJugendlichenstammenzumeinenauseiner2019im

RahmendesProjektesMedienbarometerderFSFdurchgeführtenBefragungzum

UmgangmitAltersfreigabenundihrerAkzeptanzsowieausGruppendiskussio-

nenimRahmenderStudie„PartizipativerJugendmedienschutz“(Frense2020).

2 www.spinxx.de/home.html[Stand:25.08.2021]

3 www.jff.de/kompetenzbereiche/umgang-mit-social-media/details/act-on-aktiv-

selbstbestimmt-online/[Stand:25.08.2021]

4 www.jff.de/meldungen/details/was-geht-der-act-on-jugendpodcast-ist-online

[Stand:25.08.2021]

5 www.medienscouts-nrw.de[Stand:25.08.2021]
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